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I. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 
Firma, Sitz, Dauer 

(1) Die Gesellschaft führt den Namen 

co.don Aktiengesellschaft. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Teltow. 

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 

 

§ 2 
Gegenstand 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Einkauf, die Erforschung, die 
Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Molekular-, Bio- und 
Gentechnologien sowie damit verbundenen Technologien, Methoden und 
Anwendungen, d.h. Erkenntnisse und Verfahren, in Verbindung dieser 
Technologien mit medizinischen, therapeutischen und diagnostischen 
Verfahren sowie die allgemeine Anwendung der Technologien in anderen, 
nicht medizinischen Bereichen wie Umwelt, Elektronik und neuen, aus der 
Forschung sich ergebenden Wissenschaftszweigen bzw. Anwendungsbe-
reichen und der Vertrieb von daraus resultierenden Vor-, Zwischen- und 
Hauptprodukten und die Herstellung und der Vertrieb von Arzneimitteln. 

(2) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art 
übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur 
Errichtung von Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und 
Ausland unter gleicher oder anderer Firma befugt. 

(3) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck 
unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 

 

§ 3 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
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II. 
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4 
Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 11.948.674,00 Euro (in Worten: 
Euro elf Millionen neunhundertachtundvierzigtausend sechshundertvierund-
siebzig).  

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 11.948.674 Stückaktien, die auf den Inhaber 
lauten. 

(3) Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Form der Aktien 
Urkunden fest. Aktien können in Global- oder Sammelurkunden verbrieft wer-
den. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Verbriefung ihrer Aktien, 
soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an der 
Börse gelten, an der die Aktien der Gesellschaft etwa zugelassen sind. 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 17.260,00, eingeteilt in 
bis zu 17.260 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie 
an Geschäftsleiter und Mitarbeiter mit der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Gewährung der Bezugsrechte nachgeordnet verbundener Unternehmen nach 
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. November 2000, 
geändert und ergänzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
28.12.2000. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben. Die 
neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 530.000,00, eingeteilt in 
bis zu 530.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft 
sowie an Geschäftsleiter und Mitarbeiter mit der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Gewährung der Bezugsrechte nachgeordnet verbundener Unternehmen 
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19. September 
2005. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
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Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben. Die neuen 
Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 647.606,00, eingeteilt in 
bis zu 647.606 auf den Inhaber lautende Stückaktien, beding erhöht (Bedingtes 
Kapital 2007/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie 
an Geschäftsleiter und Mitarbeiter mit der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Gewährung der Bezugsrechte nachgeordnet verbundener Unternehmen nach 
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juli 2007. Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 
gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben. Die neuen Aktien nehmen 
jeweils von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des 
Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

(7) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13. Juli 2012 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender 
Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen, ganz oder in 
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.974.337,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht 
einzuräumen.  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand 
ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien – zusammen mit der Anzahl eigener 
Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, und 
der Anzahl der Aktien die durch Ausübung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- 
und/oder Wandelschluldverschreibungen und/oder Genussrechten entstehen 
können, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden – 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
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Ermächtigung. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zur Durchführung einer oder 
mehrerer Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, die im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 
anderen Unternehmen erfolgen und im Interesse der Gesellschaft liegen. 
Weiter ist der Vorstand berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zur 
Abwendung einer Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens der 
Gesellschaft auszuschließen, um die neuen Aktien an einen oder mehrere 
Investoren zu geben.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 

III. 
DER VORSTAND 

§ 5 
Vorstandsmitglieder 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der 
Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital mehr 
als Euro 3.000.000 beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, daß der Vorstand nur 
aus einer Person besteht. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist 
zulässig. 

 

§ 6 
Vertretungsbefugnis 

(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 

(2) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. 
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch 
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem, 
mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder allgemein oder im Einzelfall von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit dem nicht zwingendes 
Recht (insbesondere § 112 AktG) entgegensteht. 
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§ 7 
Geschäftsführung 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der 
Satzung und einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung. Der Auf-
sichtsrat kann beschließen, daß bestimmte Geschäfte des Vorstands im Innenver-
hältnis der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Die Beschlüsse des Aufsichts-
rates nach diesem § 7 (einschließlich solcher über den Erlaß, die Änderung oder 
Aufhebung einer Geschäftsordnung für den Vorstand) müssen einstimmig gefaßt 
werden, es sei denn, daß nach zwingendem Recht ein Mehrheitsbeschluß genügt. 

 

IV. 
DER AUFSICHTSRAT 

§ 8 
Aufsichtsratsmitglieder 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

(2) Die Wahl erfolgt auf die längste nach §§ 30, 102 AktG jeweils zulässige Zeit, 
sofern die Hauptversammlung bei der Wahl keine kürzere Amtszeit festlegt. 
Wiederwahl ist statthaft. 

(3) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner 
Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten Haupt-
versammlung eine Neuwahl vorgenommen werden es sei denn, für das ausge-
schiedene Mitglied ist ein Ersatzmitglied nachgerückt. Die Amtsdauer des neu 
gewählten Mitglieds oder eines nachgerückten Ersatzmitglieds gilt für den 
Rest der Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder wählen, die in der bei der Wahl 
festzulegenden Weise Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn 
Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen. 

 

§ 9 
Niederlegung 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorstand zu rich-
tende Erklärung jederzeit, auch ohne wichtigen Grund, mit Monatsfrist niederlegen. 
Eine fristlose Amtsniederlegung ist bei wichtigem Grund möglich. 
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§ 10 
Vorsitz 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Stellvertreter. Scheiden im Lauf einer Wahlperiode der Vorsitzende oder einer der 
gewählten Stellvertreter aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich 
eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

§ 11 
Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 12 
Einberufung von Aufsichtsratssitzungen 

1) Der Aufsichtsrat soll mindestens einmal im Kalendervierteljahr eine Sitzung 
abhalten. Er muß mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr eine Sitzung 
abhalten. 

2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder per Telefax einberufen. In der 
Einladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In 
dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt werden und die Einberufung auch 
fernmündlich oder per e-mail erfolgen. 

 

§ 13 
Beschlüsse 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefaßt. Außer-
halb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
Beschlussfassungen schriftlich, per Telefax, fernmündlich, durch 
elektronische Medien oder im Rahmen einer Videokonferenz erfolgen. Ein 
Widerspruchsrecht gegen die angeordnete Form der Beschlussfassung steht 
den Aufsichtsratsmitgliedern nicht zu. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder des 
Aufsichtsrats an der Beschlußfassung teilnehmen. Aufsichtsratsmitglieder 
können in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Vorsitzenden 
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auch per Telefon- oder Videokonferenz an einer Sitzung des Aufsichtsrates 
und seiner Ausschüsse teilnehmen. 

(3) Soweit diese Satzung keine größere Mehrheit bestimmt, bedürfen Beschlüsse 
des Aufsichtsrats der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Art 
der Abstimmung bestimmt der Sitzungsvorsitzende. Bei schriftlicher, 
fernmündlicher Stimmabgabe sowie bei Abstimmung per Telefax gelten diese 
Bestimmungen entsprechend. 

(4) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über schriftlich, 
fernmündlich oder per Telefax gefassten Beschlüsse anzufertigende 
Niederschrift hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen. 

(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter ist ermächtigt, die Beschlüsse des Aufsichtsrats durchzuführen 
und die dazu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. 

 

§ 14 
Änderung der Satzung 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur 
die Fassung betreffen, zu beschließen. 

 

§ 15 
Vergütung des Aufsichtsrates 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich eine feste Vergütung in 
Höhe von 10.000,00 Euro. Der Vorsitzende erhält das Doppelte und der 
Stellvertreter des Vorsitzenden das 1,5-fache dieses Betrages. Die Vergütung 
ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Mitglieder, die dem Aufsichtsrat 
nur für einen Teil des Geschäftsjahres angehörten, erhalten nur einen 
entsprechenden Teil der Vergütung.  

(2) Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine im Interesse der 
Gesellschaft getätigten Auslagen und die auf seine Vergütung entfallende 
Umsatzsteuer.  

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft 
von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
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Haftpflichtversicherung für Organ und bestimmte Führungskräfte einbezogen, 
soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.  

 

V. 
DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 16 
Ort der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Gesellschaftssitz oder einem 
deutschen Börsenplatz statt. 

 

§ 17 
Einberufung 

Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage, bis zu dessen 
Ablauf sich die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben, unter Angabe der 
Tagesordnung durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 
einzuberufen. 

 

§ 18 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und 
zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muß der Gesellschaft 
bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung zugehen. 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung 
des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen ist nachzuweisen. Zum 
Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache 
erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz 
notwendig. Der Nachweis hat sich auf den gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt 
vor der Versammlung zu beziehen und muß der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tag vor 
der Hauptversammlung zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln 
an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren 
Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger 
Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 
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§ 18 a 
Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung teilnehmen. Die 
Teilnahme darf per Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das jeweilige Mitglied 
seinen Wohnsitz im Ausland hat. 

 

§ 19 
Vorsitz 

(1) Den Vorsitz in den Hauptversammlungen führt der Vorsitzende des Aufsichts-
rats, einer seiner Stellvertreter oder ein sonstiges, vom Aufsichtsrat zu bestim-
mendes Mitglied. Für den Fall, daß kein Mitglied des Aufsichtsrats den 
Vorsitz übernimmt, führt eine von dem dienstältesten anwesenden Vorstands-
mitglied zu bestimmende Person den Vorsitz der Hauptversammlung. Die 
Mitglieder des Vorstandes und der die Niederschrift anfertigende Notar 
können den Vorsitz jedoch nicht führen. 

(2) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung 
abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Er be-
stimmt ferner die Art und Form der Abstimmung. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der 
Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen 
Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Redner zu setzen. 

 

§ 20 
Mehrheiten 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz oder diese 
Satzung keine größere Mehrheit zwingend vorschreiben, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz 
außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Beschlußfassung 
vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit das Gesetz keine 
größere Kapitalmehrheit zwingend vorschreibt, die einfache Mehrheit des 
vertretenen Kapitals. 
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(2) Wird bei Wahlen durch die Hauptversammlung eine einfache 
Stimmenmehrheit bei der ersten Wahlhandlung nicht erreicht, so findet eine 
engere Wahl unter denjenigen Personen statt, denen die beiden höchsten 
Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 

§ 21 
Stimmrecht 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Der 
Aktionär kann Stimmrechtsvollmacht und Weisungen an einen Vertreter in 
jeder aktienrechtlich zulässigen Weise, insbesondere auch ohne Wahrung der 
Schriftform, erteilen. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten des Verfahrens. Diese sind in der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, einen Stimmrechtsvertreter zu benennen, der 
die Stimmrechte nach Weisung abwesender Aktionäre in der Hauptversamm-
lung ausübt. 

(4) Die Hauptversammlung kann nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
auch unter Verwendung von Kommunikationsmitteln stattfinden, die eine 
audiovisuelle Teilhabe am Versammlungsgeschehen und die Ausübung des 
Stimmrechts ermöglichen. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die Einzelheiten des Verfahrens. 

 

VI. 
JAHRESABSCHLÜSSE 

§ 22 
Jahresabschluß 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das 
vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem 
Aufsichtsrat mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns 
vorzulegen.  

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen sowie über das Ergebnis 
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(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat der Vorstand 
die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluß, der La-
gebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag 
des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberu-
fung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 
auszulegen. 

 

VII. 
VERWENDUNG DES JAHRESÜBERSCHUSSES 

§ 23 
Einstellung in Rücklagen 

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluß fest, so können sie Beträge bis 
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind 
darüber hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem zusätzlichen Viertel des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen 
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach 
Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

 

§ 24 
Gewinnbeteiligung 

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von 
§ 60 Abs. (2) Satz 3 AktG bestimmt werden. 

 

VIII. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 25 
Gründungsaufwand, Formwechsel 

(1) Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Höhe von DEM 100.000,00. 

(2) Das bei Gründung vorhandene Grundkapital wird durch Formwechsel des 
bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten, der 
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co.don Gesellschaft für molekulare Medizin und Biotechnologie mbH mit dem 
Sitz in Teltow, erbracht. 

 

§ 26 
Bekanntmachungen und Informationen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen 
Bundesanzeiger, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas 
anders bestimmen.  

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen unter Beachtung der jeweils 
gültigen Rechtsvorschriften an ihre Aktionäre im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln.  

 


	I.ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	§ 1Firma, Sitz, Dauer
	§ 2Gegenstand
	§ 3Geschäftsjahr

	II.GRUNDKAPITAL UND AKTIEN
	§ 4Grundkapital

	III.DER VORSTAND
	§ 5Vorstandsmitglieder
	§ 6Vertretungsbefugnis
	§ 7Geschäftsführung

	IV.DER AUFSICHTSRAT
	§ 8Aufsichtsratsmitglieder
	§ 9Niederlegung
	§ 10Vorsitz
	§ 11Geschäftsordnung
	§ 12Einberufung von Aufsichtsratssitzungen
	§ 13Beschlüsse
	§ 14Änderung der Satzung
	§ 15Vergütung des Aufsichtsrates

	V.DIE HAUPTVERSAMMLUNG
	§ 16Ort der Hauptversammlung
	§ 17Einberufung
	§ 18Teilnahme an der Hauptversammlung
	§ 18 aTeilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung
	§ 19Vorsitz
	§ 20Mehrheiten
	§ 21Stimmrecht

	VI.JAHRESABSCHLÜSSE
	§ 22Jahresabschluß

	VII.VERWENDUNG DES JAHRESÜBERSCHUSSES
	§ 23Einstellung in Rücklagen
	§ 24Gewinnbeteiligung

	VIII.SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	§ 25Gründungsaufwand, Formwechsel
	§ 26Bekanntmachungen und Informationen


